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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99108049012005, 99108049012005

Leistungsbezeichnung I Fahrerlaubnis: Führerschein Ausstellung wegen
Diebstahl, Unleserlichkeit oder Verlust beantragen

Leistungsbezeichnung II Neue Ausstellung eines Führerscheins wegen
Diebstahl, Unleserlichkeit oder Verlust beantragen

Typisierung 3b - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung, Land:
Ausführungsvorschriften, Kommune: Vollzug

Quellredaktion Mecklenburg-Vorpommern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (gold)

Begriffe im Kontext Führerschein, Fahrerlaubnis Tausch, Führerschein
Tausch, Diebstahl, Führerschein verloren, Führerschein
unleserlich, neuer Führerschein, Verlust, Diebstahl
Führerschein, Führerschein Unbrauchbarkeit,
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Ersatzführerschein, Fahrerlaubnis, Führerschein
gestohlen, Führerscheinstelle, verloren, Ersatz,
Unleserlichkeit, Verloren, Fahrerlaubnisbehörde,
Fahrerlaubnis Unbrauchbarkeit

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Straßenverkehr (108)

Verrichtungskennung Ausstellung (012)

SDG-Informationsbereich Erwerb und Verlängerung eines Führerscheins

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 26.10.2022

Fachlich freigegen durch Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus
und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern 21.07.2023

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__25.htm
l
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__25.htm
l
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-St
VZustVMV2021rahmen
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-St
VZustVMV2021rahmen

Teaser Wenn Ihr Führerschein gestohlen, unleserlich
geworden oder vernichtet worden ist, müssen Sie sich
einen neuen Führerschein ausstellen lassen.

Volltext Wenn Ihr Führerschein abhandengekommen oder
vernichtet worden ist, beispielsweise durch Diebstahl,
Unleserlichkeit oder Verlust, benötigen Sie einen
neuen Führerschein, sofern Sie nicht auf die
Fahrerlaubnis verzichten. Wenn Sie den Verlust des
Führerscheins nicht unverzüglich anzeigen und ein
Ersatzdokument beantragen, begehen Sie eine
Ordnungswidrigkeit.
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Wenn sich Ihr Name geändert hat, müssen Sie sich
keinen neuen Führerschein ausstellen lassen.
Insbesondere bei Fahrten in das Ausland kann es
jedoch sinnvoll sein, im Besitz eines
EU-Kartenführerscheins mit aktuellen Angaben zu sein.
Wenn Sie eine Namensänderung im Führerschein
wünschen, wird Ihnen auf Antrag ein neuer
Kartenführerschein ausgestellt.

Erforderliche Unterlagen Bei Namensänderung:

• amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt (z.B.
Personalausweis oder Reisepass),
• gegebenenfalls Meldebescheinigung,
• bisheriger Führerschein (es ist Aufgabe der
Fahrerlaubnisbehörde, sich durch Einholung von
Auskünften aus den Registern zu vergewissern, dass
der Antragsteller im Besitz der Fahrerlaubnis ist.)
• ein biometrisches Lichtbild nach der Passverordnung,
• bei Namensänderung durch Heirat: zusätzlich
beglaubigte Abschrift der Heiratsurkunde, sofern der
Name noch nicht im Personalausweis oder Reisepass
geändert wurde,
• bei Namensänderung durch Scheidung: zusätzlich
Namensänderungsurkunde vom Standesamt, sofern
der Name noch nicht im Personalausweis oder
Reisepass geändert wurde.
• Genaueres erfahren Sie bei der zuständigen Stelle.
• ggf. Karteikartenabschrift (Bescheinigung aus dem
örtlichen Führerscheinregister der ehemals
ausstellenden Behörde über die persönlichen
Fahrerlaubnisdaten)

Bei Diebstahl, Verlust, Unleserlichkeit:

• aktuelles Lichtbild (Größe 45x35mm, Hochformat,
Frontalaufnahme). Informationen und Beispiele finden
Sie in der Foto-Mustertafel (Bundesdruckerei).
• ggf. Abgabe einer Versicherung an Eides statt über
den Verbleib des Führerscheines
• amtlicher Nachweis über Ort und Tag der Geburt (z.B.
Personalausweis oder Reisepass)
• ggf. aktuelle Meldebescheinigung
• ggf. Diebstahlsanzeige der Polizei
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• ggf. Karteikartenabschrift (Bescheinigung aus dem
örtlichen Führerscheinregister der ehemals
ausstellenden Behörde über die persönlichen
Fahrerlaubnisdaten)
https://www.bundesdruckerei.de/de/system/files/doku
mente/pdf/Fotomustertafel-72dpi.pdf
https://www.bundesdruckerei.de/de/system/files/doku
mente/pdf/Fotomustertafel-72dpi.pdf

Voraussetzungen Sie müssen Inhaberin/Inhaber einer gültigen
Fahrerlaubnis sein.

Kosten • Die Gebühr richtet sich nach der Gebührenordnung
für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt).
• Bei Direktversand des Führerscheins an die
Wohnanschrift fällt eine zusätzliche Versandgebühr an.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer Die Dauer der Bearbeitung des Antrags auf Ausstellung
eines Kartenführerscheins ist von den Umständen des
jeweiligen Einzelfalls abhängig. Die Herstellung des
neuen Kartenführerscheins erfolgt zentral durch die
Bundesdruckerei GmbH in Berlin. Zum Erhalt des
neuen Führerscheins können Sie beantragen, dass der
Kartenführerschein Ihnen übersandt wird. Der
Direktversand erfolgt durch die Bundesdruckerei
GmbH. Oder Sie können den ausgefertigten
Kartenführerschein persönlich oder - nach Vorlage
einer Vollmacht - durch eine Vertretung bei der
Fahrerlaubnisbehörde abholen lassen. Es besteht auch
die Möglichkeit, den Führerschein per Expressversand
zu beantragen. Der neue Führerschein liegt dann in
etwa nach Ablauf weniger Tage bei der
Fahrerlaubnisbehörde bereit.

Frist Es sind keine Fristen zu beachten.

weiterführende
Informationen

Hinweise Nicht vorgeschrieben ist die Ausstellung eines neuen
Führerscheins bei Änderung des Namens. Gleichwohl
wird in einem solchen Fall empfohlen, sich einen
neuen Führerschein ausstellen zu lassen.
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Wer den Verlust eines Führerscheins nicht
unverzüglich anzeigt und ein Ersatzdokument
beantragt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Rechtsbehelf

Kurztext • Führerschein Ausstellung Ersatzausfertigung
• Führerschein muss beziehungsweise kann auf Antrag
der Inhaberin oder des Inhabers neu ausgestellt
werden neue Ausstellung nötig, wenn das Dokument
abhandengekommen, unleserlich geworden oder
vernichtet worden ist
• zuständig: zuständige Fahrerlaubnisbehörde

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle Fahrerlaubnisbehörden der Landkreise, kreisfreien
Städte und großen kreisangehörigen Städte

Formulare

Ursprungsportal Driving license: Applying for a driving license due to
theft, illegibility or loss, Fahrerlaubnis: Führerschein
Ausstellung wegen Diebstahl, Unleserlichkeit oder
Verlust beantragen
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